
Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage Nr. 09-193/2023 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.23 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Die Humuswerk Otto GmbH hat für die Feuerwehr Gauernitz 25 Duschtücher inkl. Stickerei in 
Höhe von 537,91 € gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (25 Duschtücher) in Höhe 
von 537,91 € von Humuswerk Otto GmbH für die Feuerwehr Gauernitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-193/3023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-194/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 22.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Alexander Barth für 
das Dorffest Polenz eine Spende in Höhe von 150,00 € bar eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spenden in Höhe von 150,00 EUR von 
Herrn Alexander Barth für das Dorffest Polenz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-194/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-195/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.23 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Die Bienenwirtschaft Meißen GmbH hat für den Kindergarten Wildberg 2 Kartons Honig-Früh-
stücksportionen in Höhe von 51,52 € gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (2 Kartons Honig) in Höhe 
von 51,52 € von Bienenwirtschaft Meißen GmbH für den Kindergarten Wildberg zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-195/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-196/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.23 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Das Kaufland Meißen hat für den Kindergarten Wildberg Lebensmittel für die Zuckertütenfül-
lung im Wert von 235,65 EUR gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (Lebensmittel für Zucker-
tütenfüllung) in Höhe von 235,65 EUR vom Kaufland Meißen für den Kindergarten Wildberg 
zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-196/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-197/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.23 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Herr Thomas Heymann Schornsteinfegermeister hat für den Kindergarten Wildberg 25 Sets 
Mal- und Rätselhefte inkl. Bundstifte und 25 Sets Kreide in Höhe von 119,95 € gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (25 Sets Mal- und Rätsel-
hefte inkl. Bundstifte und 25 Sets Kreide) in Höhe von 119,95 € von Herrn Thomas Heymann 
Schornsteinfegermeister für den Kindergarten Wildberg zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-197/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-198/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.23 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Die Hanisch Dachdeckermeister GmbH hat für den Kindergarten Wildberg 21 T-Shirts in Höhe 
von 274,89 € gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (21 T-Shirts) in Höhe von 
274,89 € von der Hanisch Dachdeckermeister GmbH für den Kindergarten Wildberg zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-198/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage Nr. 09-199/2023 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 02.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von der Agrar Produktions-u. Han-
delsgesellschaft mbH Scharfenberg eine Spende für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 
100,00 EUR eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 EUR von 
der Agrar Produktions- und Handelsgesellschaft mbH Scharfenberg für die Feuerwehr Gauer-
nitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-199/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-200/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 09.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Helge Garnmann eine 
Spende für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spenden in Höhe von 100,00 EUR von 
Herrn Helge Garnmann für die Feuerwehr Gauernitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-200/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-201/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 06.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Roland Hackebeil eine 
Spende für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spenden in Höhe von 100,00 EUR von 
Herrn Roland Hackebeil für die Feuerwehr Gauernitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-201/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage Nr. 09-202/2023 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 05.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Frau Regina Hoffmann für 
die Jugendfeuerwehr Klipphausen eine Spende in Höhe von 100,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 € von Frau 
Regina Hoffmann für die Jugendfeuerwehr Klipphausen zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-202/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-203/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 15.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Matthias Lorenz für die 
Kindertagesstätte Miltitz eine Spende in Höhe von 200,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 200,00 € von 
Herrn Matthias Lorenz für die Kindertagesstätte Miltitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-203/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-204/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 19.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn und Frau Helmut und 
Doris Merten eine Spende für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spenden in Höhe von 100,00 EUR von 
Herrn und Frau Helmut und Doris Merten für die Feuerwehr Gauernitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-204/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-205/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 19.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn und Frau Helmut und 
Doris Merten eine Spende für den Kindergarten Wildberg in Höhe von 100,00 EUR eingegan-
gen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spenden in Höhe von 100,00 EUR von 
Herrn und Frau Helmut und Doris Merten eine Spende für den Kindergarten Wildberg zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-205/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 

Beschlussvorlage 
Nr. 

09-206/2023 

Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 06.06.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn und Frau Roland und 
Bettina Taubinger eine Spende für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 100,00 EUR einge-
gangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spenden in Höhe von 100,00 EUR von 
Herrn und Frau Roland und Bettina Taubinger für die Feuerwehr Gauernitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 09-206/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 04. Juli 2023 
 
 

Beschlussvorlage Nr. 09-207/2023 
Anlagen keine 
Amt Bauamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 04.07.2023 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, auf das gesetzliche Vorkaufsrecht gem. § 24 
BauGB ff, § 17 SächsDSchG, § 27 SächsWaldG sowie SächsNatschG für nachstehend aufge-
führte Flurstücke zu verzichten:         
          
1. Gemarkung:  Weistropp     

Flurstücke:  56, 209 und 281a    
Nutzungsart:  Wohngrundstück, Grünflächen    
UR-Nr.:  1854/2023    
 

2. Gemarkung:  Röhrsdorf   
Flurstück:   178/28  
Nutzungsart:  Wohngrundstück   
UR-Nr.:   449/2023 
 

3. Gemarkung:  Bockwen   
Flurstücke:  138 und 141   
Nutzungsart:  Landwirtschaftsflächen 
UR-Nr.:   646/2023  
 

4. Gemarkung:  Riemsdorf   
Flurstücke:  29/2 und 8/3  
Nutzungsart:  Wohn- und Geschäftsgrundstück   
UR-Nr.:   686/2023 
  

5. Gemarkung:  Gauernitz   
Flurstück:   532 b  
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche   
UR-Nr.:   706/2023  
 

6. Gemarkung:  Wildberg   
Flurstücke:  89, 112, 116, 138 und 143/1   
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche   
UR-Nr.:   992/2023  

 
7. Gemarkung:  Roitzschen   

Flurstück:   5/4  
Nutzungsart:  Wohngrundstück   
UR-Nr.:   978/2023 



 
 

   
Beschluss Nr.: 09-207/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  
 
 
Klipphausen,          
 
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Amtsblatt 
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